
STADT RHEINFELDEN                         Gehaltsko nzept Anhang 2 
    

Stand: 
1.1.2008 

S T E L L E N S T R U K T U R 
Gültig ab: 1. Jan. 2008 

 
Stufe  

Führg.- 
Funktionen 

Fach- 
Funktionen 

 
Umschreibung der Stellenanforderungen 

 
 

10 

  - Leitung und Umsetzung von bereichsübergreifenden Gesamtaufgaben  
- interpretierende/programmgebende Aufgaben  und 

Entscheidungsprozesse 
- Umsetzung von mittel- und langfristigen Zielsetzungen 
- Hochschul-, Fachhochschulabschluss oder gleichwertige Ausbildung mit 

fundierter langjähriger Führungs- und Berufserfahrung 

 
 

9 
 
 

  
 
 

- Führung einer bedeutenden Einheit  
- Aufgaben und Entscheidungsprozesse mit hoher Einfluss nahme  auf 

materielle und ideelle Werte sowie sehr hoher Wirkung auf die 
Öffentlichkeit 

- Umsetzung von mittel- und langfristigen Zielsetzungen 
- Hochschul-, Fachhochschulabschluss oder gleichwertige Ausbildung mit 

ausgeprägter langjähriger Führungs- und Berufserfahrung 
 
 

8 
 
 

  
 
 

- Führung einer Einheit mit bedeutenden und anspruchsvollen 
Fachgebieten  

- Aufgaben und Entscheidungsprozesse mit hoher Einfluss nahme 
auf materielle und ideelle Werte sowie hoher Wirkung auf die Öffentlichkeit 

- Höhere Fachausbildung oder Fachdiplom mit ausgeprägter langjähriger 
Berufs- und/oder Führungsserfahrung 

 
 

7 
 
 

  
 
 

- Führung einer Einheit oder selbständige Bearbeitung eines 
eigenständigen und anspruchsvollen Fachgebietes  

- Hohe Eigenverantwortung für die Qualität und Zielerr eichung  mit 
hoher Wirkung nach aussen 

- Höhere Fachausbildung oder Fachdiplom mit langjähriger Berufs- und/oder 
Führungsserfahrung 

 
 

6 
 
 

  - Führung einer Einheit oder selbständige Bearbeitung eines 
eigenständigen und bedeutenden Fachgebietes  

- Erhebliche Eigenverantwortung für die Qualität und Zi elerreichung  
- Berufslehre mit zusätzlichem Fachdiplom bzw. Fachausweis oder 

äquivalentes Wissen und Können mit mehrjähriger Facherfahrung 

 
 

5 
 
 

  - Führung einer Gruppe oder selbständige Bearbeitung einer oder 
mehrerer bedeutender Sachaufgaben  

- Erhöhte Eigenverantwortung für die Qualität, Effizienz  und 
Vollständigkeit in der Arbeitsausführung  

- Berufslehre mit Fachausweis oder äquivalentes Wissen und Können mit 
mehrjähriger Facherfahrung 

 
 

4 
 
 

  - Führung einer Gruppe oder weitgehend selbständige Bearbeitung von 
Sachaufgaben  

- Erhöhte Eigenverantwortung für die Qualität, Effizienz  und 
Vollständigkeit in der Arbeitsausführung  

- Berufslehre mit fachspezifischer Weiterbildung und einigen Jahren 
Facherfahrung 

 
 

3 
 

  - Selbständige Ausführung von Facharbeiten nach genereller Anweisung 
mit selbständiger Kontrolle der Arbeitsergebnisse  

- Berufslehre mit Erfahrung oder 
angelernt mit längjähriger Berufspraxis und Weiterentwicklung im ent-
sprechenden Fachgebiet 

 
2 

   
- Ausführung von Facharbeiten mit erhöhter Selbstkontrolle 
- Bürolehre oder gleichwertige Grundausbildung mit wenig Berufserfahrung 

 
1 

   
- Selbständige Ausführung von einfacheren Arbeiten  nach Anweisung 
- Interne Anlehre oder Fachkurse 

 

Le
itu

ng
 v

on
 V

er
w

al
tu

ng
s-

 u
nd

 B
et

rie
bs

ei
nh

ei
te

n 
Le

itu
ng

 v
on

 G
ru

pp
en

 u
nd

 T
ea

m
s 

K
fm

./T
ec

h.
/S

oz
. F

ac
h-

 
sp

ez
ia

lis
t, 

-in
 

K
fm

./T
ec

h.
/S

oz
. 

S
ac

hb
ea

rb
ei

te
r,

 -
in

 
T

ec
h.

 A
ng

es
te

llt
e,

 
-r

 

V
er

w
al

tu
ng

s-
/B

et
rie

bs
-

 
an

ge
st

el
lte

, -
r 


